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Der Gemeinkostenzuschlag kann ohne besonderen 
Nachweis von allen Betrieben angewendet werden.

(3) Mit den obengenannten Gemeinkostenzuschlä
gen sind auch die Maschinenarbeiten mit den im 
Sattler- und Feintäschner-Handwerk üblichen Ma
schinen abgegolten.

(4) Betriebe, die einen höheren Gemeinkostensatz 
beanspruchen, müssen bei der zuständigen Landes
finanzdirektion — Preisbildung — den preisrecht
lich vorgeschriebenen Kostennachweis führen. Der 
Gemeinkostenzuschlag darf den Höchstsatz von 100% 
einschl. Wagnis und Gewinn nicht überschreiten. 
Seine Berechnung ist erst nach Bestätigung durch 
die Landesfinanzdirektion zulässig.

(5) Die nachzuweisenden Gemeinkosten müssen 
einer sparsamen und wirtschaftlichen Betriebsfüh
rung entsprechen und unterliegen der preisrecht
lichen Verantwortung des Betriebes. Diese Betriebe 
haben alljährlich zu Beginn eines neuen Geschäfts
jahres den Gemeinkostenzuschlag auf Grund der 
Ergebnisse des abgelaufenen Geschäftjahres neu zu 
ermitteln und von der zuständigen Landesfinanz
direktion bestätigen zu lassen.

§5
Materialkosten

(1) Für das vom Sattler- oder Feintäschnerbetrieb 
gelieferte Fertigungsmaterial, welches unmittelbar 
für die Leistung oder den Auftrag verwendet wird, 
also insbesondere Fertigungswerkstoffe und-teile so
wie fertig bezogene Zulieferungsteile, sind die preis
rechtlich zulässigen Einstandspreise zuzüglich nach
stehenden Materialkostenzuschlags zu berechnen.

(2) Unter Einstandspreis ist der Einkaufspreis zu 
verstehen abzüglich aller Rabatte oder sonstigen 
Preisnachlässe, jedoch unter Belassung des Kassen
skontos und zuzüglich der preisrechtlich zulässigen 
Bezugskosten, die bis zum Eingang der Ware in das 
Lager entstehen, wie Fracht, Porto, Zufuhr, Ver
packung und Transportversicherung.

(3) An Materialkostenzuschlägen einschl. Risiko 
auf das Material dürfen höchstens 10% berechnet 
werden.

(4) Auf das vom Kunden gelieferte Material dür- 
feri1 keinerlei Zuschläge berechnet werden.

(5) Auf das vom Auftragnehmer gelieferte Fertig
material — auch im Rahmen einer handwerklichen 
Leistung — richtet sich die Zuschlagsberechnung 
nach der Preisanordnung Nr. 244 vom 26. August 
1949 (ZVOB1. II S. 107).

§ 6
Mehrarbeits- und Erschwerniszuschläge

(l) Zuschläge für Mehrarbeiten (Überstunden-, 
Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeitszuschläge), 
die mit dem Auftraggeber vereinbart sind, dürfen 
mit den durch den jeweiligen Tarifvertrag festge
legten Prozentsätzen auf die Fertigungslöhne auf
geschlagen werden.

(2) Derartige Aufschläge sind gegebenenfalls ge
sondert auszuweisen. Der Auftraggeber ist vor Durch
führung eines mit Mehrarbeitszuschlägen verbun
denen Auftrages auf das Entstehen dieser Mehrar
beitszuschläge aufmerksam zu machen.

(3) Erschwerniszuschläge, welche im Rahmen des je
weils gültigen Tarifvertrages für besonders schmut
zige, gefährliche oder gesundheitsschädliche Arbeiten 
gezahlt werden, dürfen ebenfalls mit den gültigen 
Prozentsätzen auf die Fertigungslöhne aufgeschla
gen werden.

§ 7
Lohnnebenkosten und Kosten für Reisen

(1) Lohnnebenkosten (Wegegelder, Trennungsgel
der, Auslösung, Kosten für Wochenendheimfahrten, 
Unterkunfts- und Übernachtungsgelder usw.) dür
fen, soweit sie nach dem jeweils gültigen Tarifver
trag zulässig sind, dem Auftraggeber in der tatsäch
lich entstandenen Höhe berechnet werden.

(2) Wegezeit innerhalb der Arbeitszeit gilt als Ar
beitszeit.

(3) Die Kosten für Reisen bei Arbeiten außerhalb 
des Betriebsortes dürfen in preisrechtlich vertret
barer Höhe in Rechnung gestellt werden.

(4) Auf die Lohnnebenkosten und die Kosten der 
Reisen darf nur ein Zuschlag in der jeweils gültigen 
Höhe der Umsatzsteuer erhoben werden. Diese Ne
benkosten sind gesondert auszuweisen.

§ 8
Fremdarbeiten

Für Arbeitsleistungen, die aus Gründen der Wirt
schaftlichkeit vom Sattler- und Feintäschnerbetrieb
nicht selbst ausgeführt werden, darf dem Auftrag
geber ein Aufschlag von 10% auf die Nettopreise 
des Betriebes, der die Arbeiten ausführt, berechnet 
werden. Entstehende Transport- und Verpackungs
kosten können in preisrechtlich zulässiger Höhe in 
Rechnung gestellt werden.

§9
Umsatzsteuer

Die Umsatzsteuer wird in jeweiliger Höhe auf den 
Endpreis aufgeschlagen.

§ 10 
Inkrafttreten

Diese Durchführungsbestimmung tritt gleichzeitig 
mit der Preisverordnung Nr. 145 für das Sattler- 
und Feintäschner-Handwerk in Kraft.

Berlin, den 4. Mai 1951

Ministerium der Finanzen
I.V.: G e o r g i no 

Staatssekretär


